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Einleitung 

Ursprünglich war vorgesehen, die Gottesdienstgeschichte der Ostschweiz 
vor, während und nach der Reformation gesamthaft in einem Band darzu-
stellen, da in diesem Gebiet die herrschaftspolitischen und kirchlichen Ver-
netzungen besonders stark ins Gewicht fallen, aber auch äusserst vielfältig 
und schwer überschaubar sind. Die Fülle des liturgiegeschichtlichen Materi-
als, die reiche Quellenausbeute, die Verarbeitung der kaum mehr überblick-
baren Sekundärliteratur und nicht zuletzt das Bemühen um eine leserfreund-
liche Textgestalt führten schliesslich zu einer Aufteilung der verschiedenen 
geographischen Gebiete, welche je in sich selbst eine gewisse, allerdings rela-
tive Übersicht gewährleisten. So kann z. B. der Thurgau als damaliges Unter-
tanenland, aber stark zergliedert in Gebiete und Gemeinden unter Zürich, 
innerschweizerischen Orten und st. gallisch-äbtischer Herrschaft, in gottes-
dienstlich-kirchlicher Hinsicht abgetrennt und mit Schaffhausen in einem 
separaten Band behandelt werden. Der vorliegende 3. Band konzentriert sich 
auf die Stadt St. Gallen, die Benediktinerabtei und auf die fürstäbtischen 
Herrschaftsgebiete der «Alten Landschaft» (Fürstenland zwischen Rorschach 
und Wil), des Rheintals und des Toggenburgs. Im geplanten 4. Band wird die 
Gottesdienstgeschichte des Appenzellerlandes, des Sarganserlandes, des Ge-
bietes zwischen Rapperswil und Walensee, sowie Werdenbergs dargestellt.  

Vom Stoff her ergibt sich für den vorliegenden Band ein einfacher, über-
sichtlicher, zeitgeschichtlich dreiteiliger Aufbau: Der erste Teil behandelt 
gottesdienstliche Schwerpunkte in Klöstern und im st. gallischen Bereich des 
Bistums Konstanz ca. vom 13. Jahrhundert bis zum Anfang des 16. Jahrhun-
derts. Der zweite Teil stellt die Kontroversen von den Anfängen der Refor-
mationsbewegung bis etwa in die Mitte des 16. Jahrhunderts (Tod Vadians 
1551) dar. Im dritten Teil werden exemplarisch wichtige und nachhaltige 
Verhärtungen im Prozess der Glaubensspaltung und Konfessionsbildung bis 
ca. 1700 aufgezeigt. Einzelne Überschneidungen lassen sich nicht ganz ver-
meiden. Um die Gottesdienstgeschichte auf dem Weg durch diese Jahrhun-
derte zu verstehen, ist die Darstellung gesellschaftspolitischer und kirchenge-
schichtlicher Vorgänge im liturgischen Kontext unverzichtbar. Sie werden 
nur soweit nötig explizit erwähnt, in der Regel wird diesbezüglich auf Sekun-
därliteratur und auf den gegenwärtigen Forschungsstand verwiesen. 

Im Unterschied zu den eidgenössischen Orten Basel, Bern oder Zürich, 
wo mit der Reformation die damals bestehenden Klöster praktisch aufgeho-
ben wurden und keine neuen mehr entstanden, zeigt sich in der Ostschweiz 
ein völlig anderes Bild: Mit Ausnahme der mitten in der Stadt St. Gallen 
stehenden Benediktinerabtei hatte die städtische Obrigkeit im Zeichen der 
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konsequenten Reformation die Klöster auf städtischem Gebiet aufgehoben. 
Die vor der Reformation schon bestehenden Bruder- und Schwesternschaf-
ten, Abteien oder Priorate, welche die Reformationsjahre überlebten, werden 
in diesem Band über 1531 hinaus bis zu ihrer späteren Aufhebung oder sogar 
bis in unsere Gegenwart gottesdienstgeschichtlich durchgehend dargestellt 
im Kontext ihrer jeweiligen Klostergeschichte von der Entstehung an bis 
ca. 1700. Mit Klöstern, die erst nach der Reformationszeit entstanden sind, 
wird sich der 3. Teil in diesem Band befassen. Eine Besonderheit möchte ich 
hervorheben: Im Unterschied zu den anderen reformierten Orten gab es im 
St. Gallerland und in der reformierten Stadt im ganzen 16. und im ersten Teil 
des 17. Jahrhunderts keine eigene Kirchenordnung oder Gottesdienstagende. 
Bekannt waren nur die Kirchenordnungen von 1659 und 1685. Eine bisher 
unbekannte, nirgends erwähnte Taschen-Kirchenordnung von 1663, die ich 
selber besitze, publiziere ich vollständig im 3. Teil dieses Bandes: eine über-
raschende Neuentdeckung! 

Für die Entstehung dieses Bandes bin ich besonders dankbar für Rat und 
Hinweise der Historiker Dr. Ernst Tremp, Stiftsbibliothekar von St. Gallen, der 
den 1. Teil freundlicherweise gegengelesen hat; Dr. Rudolf Gamper, Leiter 
der Vadianischen Sammlung in der Kantonsbibliothek St. Gallen für seine 
Gegenlesung des 2. Teils; dem Historiker Dr. Martin Haas, Winterthur, für 
die Durchsicht des Täuferabschnitts; und für die Gegenlesung des 3. Teils 
lic. phil. Lorenz Hollenstein, alt Stiftsarchivar St. Gallen. Nicht zuletzt gilt 
mein Dank den stets hilfsbereiten Mitarbeitern und Mtarbeiterinnen der ge-
nannten Bibliotheken sowie der Zentralbibliothek Zürich (bes. der Abteilung 
Alte Drucke). Ohne die kompetente Beratung dieser Fachleute wäre dieser 
Band wohl nicht so unkompliziert entstanden. Besonders betonen möchte ich 
auch an dieser Stelle meinen herzlichen Dank an den Leiter des Institutes für 
schweizerische Reformationsgeschichte (an der Universität Zürich), Herrn 
Prof. Dr. Peter Opitz. Dieses Institut hat freundlicherweise die Herausgeber-
schaft meines mehrbändigen Projektes übernommen. Ein spezieller Dank ge-
bührt Frau Marianne Stauffacher, Verlagsleiterin des Theologischen Verlags 
in Zürich, die mit spürbarem Interesse und grösster Sorgfalt auch als Lektorin 
und Beraterin in Fragen der Textgestalt das Erscheinen dieses 3. Bandes wie-
derum möglich gemacht hat.  

Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis am Anfang soll es der Leserin/dem Leser 
erleichtern, rasch die sie interessierenden Abschnitte zu finden. Im Anhang 
sind ein Personenregister, eine Bibliographie der benutzten Quellenliteratur, 
eine Bibliographie der Sekundärliteratur, ein Register mit wichtigen Sachbe-
griffen und ein Abkürzungsverzeichnis beigefügt. 
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Längere Quellenzitate sind mehrheitlich in Petit gesetzt. Schwerverständ-
liche Ausdrücke werden in Klammern oder Fussnoten erläutert, lateinische 
Texte von einer gewissen Länge in unser heutiges Deutsch übersetzt. Hin-
weise auf Abschnitte in meinen bisher erschienenen Bänden sind auf ein 
Minimum beschränkt. Jeder eidgenössische Ort hat die Reformation recht 
verschiedenartig erlebt, was im deutschsprachigen Raum in der Forschung 
bisher zu wenig beachtet wurde und oft zu unverzeihlich pauschalen und teils 
verzerrten Urteilen geführt hat. Auch in dieser Hinsicht möchte dieses Pro-
jekt der eidgenössischen Gottesdienstgeschichte als Ganzes klärend und dif-
ferenzierend wirken. 

 
Alfred Ehrensperger
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1. Teil: Schwerpunkte vom 12./13. Jahrhundert bis 
zum Beginn des 16. Jahrhunderts 

1.1 Kirchenpolitische und gesellschaftliche Verhältnisse 

Quellen und Voraussetzungen 

− Nebst einer weitreichenden Sekundärliteratur von Gesamtdarstellungen, 
sowie Material zu den verschiedenen Regionen und Einzelthemen, gibt 
es für unsere Darstellung eine relativ umfangreiche Quellenliteratur: 
Chroniken, die immer einen bestimmten Zeitraum umfassen; das Schrift-
tum des Reformators Joachim von Watt (Vadian); die «Sabbata» von Jo-
hannes Kessler; Chroniken von Hermann Miles, Johannes Rütiner, 
Fridolin Sicher, Johannes Salat, Johannes Stumpf u. a.1; das schon ältere, 
mehrbändige Urkundenbuch der Abtei St. Gallen; das «Chartularium 
Sangallense» (bis zum bisher erschienenen 11. Bd. von 2009); Rats-
protokolle und -mandate; Dokumente aus dem St. Galler Stadtbuch von 
1426ff.; Einzelschriften aus Sammelbänden; die «Handfesten» als wohl 
älteste bekannte Rechtsaufzeichnung der Stadt St. Gallen von 1272/73 
und 1291. «Handfeste» ist eine Urkunde, die durch Handauflegung oder 
-schlag gefestigt und bekräftigt wurde und die einer Stadt oder Herr-
schaft Privilegien und gewisse Freiheitsrechte verlieh.2 Im Urkunden-
buch der Abtei St. Gallen finden sich einige Beispiele dieser alten 
Rechtspraxis:  

− Zwischen 10. Juni 1272 und 24. Oktober 1273 erteilte Abt Ulrich von 
Güttingen der Stadt eine Handfeste über ihr altes Recht; dabei ging es 
um Besitz- und Kompetenzrechte zwischen Kloster und Stadt St. Gallen, 
in die auch das Städtchen Wil einbezogen wurde.3 

− Da König Rudolf am 15. Juli 1291 gestorben war und sein Nachfolger, 
König Adolf erst am 6. Mai 1292 gewählt wurde, bestätigte Abt Wilhelm 
von Montfort in einer Handfeste der Stadt alle ihre bisherigen Rechte, 
wobei er die Handfeste wegen gewisser Unklarheiten zusätzlich in einem 
schriftlichen Dokument mit dem klösterlichen Konventsiegel festhielt. 

__ 

1 Vollständige Zusammenstellung im Verzeichnis der Quellenliteratur. 
2 StaatsASG, Tr.IV A Nr. 1 und 2. 
3 UBSG, III. Bd., Nr. 1000, S. 196−198 vom 10.Juni 1272 − 24.Oktober 1273; StaatsASG, 

IV.A.n.1. 
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König Adolf bestätigte seinerseits 1299 in einem Brief den St. Gallern 
ausdrücklich die Erklärungen seines Vorgängers.4 

− Offenbar wurden für das friedliche Zusammenleben zwischen der Stadt 
und der Abtei St. Gallen solche Handfesten jeweils bei Amtsübergaben 
zur Kenntnis der Nachfolger für bedeutsam erachtet: So die Erneuerung 
des Rechtsverhältnisses unter Abt Hiltbold und der Stadt durch Hand-
feste am 17. November 1318.5 

Wesentlich für die Gottesdienstgeschichte sind Dokumente aus Klosterar-
chiven, Ordensbestimmungen (sogenannte Consuetudines), Jahrzeitenbücher 
oder Tagebuchaufzeichnungen von Pfarrern und einzelnen Laien. In zu-
verlässiger Sekundärliteratur, die dem heutigen Forschungsstand entspricht, 
finden sich häufig Zitate; in früheren Geschichtsdarstellungen sogar zitierte 
Textabschnitte, deren Quellen als verschollen gelten, vom Verfasser nirgends 
angegeben werden oder mir nicht vorlagen. Für die Kirchen- und Gottes-
dienstgeschichte der Ostschweiz ein Gewinn ist die Dichte der Klöster mit 
ihren dazugehörigen Pfründen (Pfarrstellen, Pfarreien). Für die Stadt St. Gal-
len ist als Behörde 1312 erstmals ein Rat belegt. In der betreffenden Urkunde 
ist ein engerer Zusammenschluss zwischen den Städten Konstanz, Zürich, 
Schaffhausen und St. Gallen im Sinne eines Bündnisses für vier Jahre be-
zeugt, vermutlich ein Vorläufer des späteren Burgrechts.6 Am 17. August 
1451 schloss Abt Kaspar von Breitenlandenberg ein Burgrecht der Abtei mit 
den zukünftigen eidgenössischen Schirmorten Zürich, Luzern, Schwyz und 
Glarus ab. Die Stadt versuchte mehrmals, als stimmberechtigtes Mitglied 
dem Bund der Eidgenossenschaft beizutreten, blieb aber ein sogenannter 
Zugewandter Ort. Die ländlichen Orte der Innerschweiz schienen Bedenken 
zu haben, dass das Gewicht der Städte an den Tagsatzungen überhandnähme: 
Es gehörten ja bereits die Städte Basel, Bern, Luzern, Schaffhausen und Zü-
rich zur Eidgenossenschaft. Zudem nahmen auch die eidgenössischen Städte 
eine abwartende Rolle ein, besonders Zürich und Luzern. Bern war für die 
Aufnahme St. Gallens in den Bund; Basel bewunderte den wirtschaftlichen 
Aufschwung. Auch dem Fürstabt blieb die volle Anerkennung der Eidgenos-
sen versagt, da die acht alten Orte um ihre Freiheits- und Landrechte besorgt 
waren. 

__ 

4 Chart.Sang., IV. Bd., Nr. 2279 v. 31. Juli 1291, S. 386−390. 
5 Chart.Sang., V. Bd., Nr. 3034 v. 17. November 1317, S. 342, und Chart.Sang., V. Bd., 

Nr. 3544 v. 9. Mai 1334, S. 185. 
6 E. Ziegler: Sitte und Moral, S. 18. 
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Stadtleben und Kloster 

Ursprünglich war die Stadt St. Gallen Teil des Klostergebietes der Benedikti-
nerabtei. Ein jahrhundertelanges Ringen führte Mitte des 15. Jahrhunderts zur 
selbständigen Stadtrepublik und freien Reichsstadt. Um 1500 lebten ca. 4000 
Menschen auf Stadtgebiet. Die Bevölkerung im heutigen Kantonsgebiet 
St. Gallen schätzt man für 1450 auf 35 000 Einwohner; 1570 sollen es etwa 
65 000 gewesen sein; 1615 war die einheimische Bevölkerung bereits auf 
70 000 angewachsen; dann kam es infolge der verschiedenen Pestwellen zu 
einer Abnahme auf 55 000 im Jahr 1637; 1650 waren es wieder 70 000 und 
1700 gar 93 000 Bewohner.7  

Im 15. Jahrhundert war St. Gallen in seiner Handelspolitik, besonders in 
der Leinwandproduktion, führend auf europäischen Märkten und Messen. Ein 
beachtlicher Wohlstand und eine grosse Weltoffenheit zeichnete die Bürger-
schaft, besonders die angestammten Familien, aus. Sie verstanden verschie-
dene Sprachen und ihr Bildungsstand war verhältnismässig hoch.8 Politisch 
war die Stadt aber isoliert: Ein Stadtstaat ohne Hinterland oder weitere Herr-
schaftsgebiete. Das Kloster befand sich schon damals mitten in der von der 
Schutzmauer umgebenen Stadt, verfügte aber über ausgedehnte Herrschafts-
gebiete in der Alten Landschaft (Fürstenland zwischen Rorschach und Wil), 
im Rheintal und im Toggenburg. Bereits im frühen Mittelalter versuchte die 
Abtei St Gallen ihren Grundbesitz in weiter entfernten Gebieten auszubauen, 
z. B. in Rätien, Bayern, Italien, im Burgund und in der Rheinpfalz. Eine noch 
erhaltene Registratur gibt Zeugnis davon.9 

St. Gallen wurde von drei Stadtoberhäuptern regiert: vom Bürgermeister, 
der von der Gesamtbürgerschaft für ein Amtsjahr gewählt wurde, vom Alt-
bürgermeister und vom Reichsvogt. Im regelmässigen Turnus war zwischen 
diesen drei Ämtern ein jährlicher Wechsel üblich. Der Kleine Rat führte als 
Exekutive die Amtsgeschäfte; er setzte sich zusammen aus den 3 Stadtober-
häuptern, 9 Zunftvertretern und 9 Ratsherren aus dem Kaufmannsstand. 1529 
wurde der Kleine Rat auf 24 Mitglieder erweitert. Der Grosse Rat umfasste 
als eine Art Stadtparlament 90 Mitglieder. Er wählte die städtischen Amts-
leute und die Geistlichen, sofern dieses Recht, genannt Kollaturrecht, in sei-
nen Herrschaftsgebieten nicht dem Abt oblag. Die wichtigen Entscheide, 
Mandate und Erlasse wurden vom Bürgermeister und den beiden Räten ver-
fügt.10 Im 17. Jahrhundert lebten auf Stadtgebiet etwa 5000 Bürger. Sie waren 

__ 

7 M. Baumann: Menschen im Alltag, S. 11. 
8 M. und F. Jehle: Kleine St.Galler Rformationsgeschichte, S. 11−13. 
9 P. Erhart: … und mit alter Briefen, S. 73. 
10 Th. Bätscher: Kirchen- und Schulgeschichte, 1. Bd., S. 32. 
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in sechs Zünfte (Weber, Schmiede, Schneider, Schuster, Pfister und Metzger) 
oder in eine der Gesellschaften von Kaufleuten integriert.11  

Die Lage des Klosters mitten in der Stadt, die ihrerseits von äbtischen 
Herrschaftsgebieten völlig umschlossen war, führte schon längere Zeit vor 
der Reformation zu gelegentlichen Konflikten, z. B. über die Benützung der 
Wiesen, die Begräbnisrechte oder die Bestellung der in der Stadt wirkenden 
Priester. Schon 1489 wünschte der Abt ein eigenes Tor in der Stadtmauer, 
was der Rat ablehnte. Nach dem Tod des Fürstabtes Ulrich Rösch (1491), der 
dem Ansehen des Klosters und der Disziplin im Klosterleben neuen Auftrieb 
gegeben hatte, erlahmte der politische Einfluss des Klosters gegenüber der 
Stadt. Deren Forderungen gegenüber der Abtei wurden bereits 1457 durch 
einen Schiedspruch Berns festgelegt und im sogenannten Einsiedler Frieden 
1490 nochmals bestätigt: St. Gallen war eine freie Reichsstadt, während das 
Kloster unter den Schutz und Einfluss der vier eidgenössischen Schirmorte 
trat. Nicht geklärt waren in diesen Bestimmungen einzelne Fragen der Kir-
chenhoheit weltlicher Obrigkeiten innerhalb ihres Verwaltungsgebietes. Der 
zuständige Richter über solche Fragen war eigentlich der Bischof von Kon-
stanz.12 Einzelne Bürger der Stadt forderten allerdings schon um 1400 durch 
Schwur, ihre Streitigkeiten mit der Stadt oder gegen Stadtbürger vor dem 
weltlich-städtischen Gericht austragen zu können, und nicht vor dem äbti-
schen.13 

Kirchliche Grundrechte 

In st. gallischen Urkunden gibt es für Landkirchen unter weltlicher oder klös-
terlicher Herrschaft von Grundbesitzern verschiedene Bezeichnungen, die 
man kaum klar auseinanderhalten kann, z. B. «ecclesia», «basilica», «ecclesia 
baptismalis», «capella», «titula» oder «oratoriolum».14 Diese Bezeichnungen 
weisen gelegentlich auf einen Bedeutungs- bzw. Funktionswandel des betref-
fenden Gotteshauses hin.15 Wesentlich waren dafür klar festgelegte Territo-
rien, die der diözesanen oder einer klösterlichen Organisation (und Aufsicht) 

__ 

11 E. Ziegler: Sitte und Moral, S. 63. 
12 W. Näf: Vadian und seine Stadt, 1. Bd., S. 15. 
13 Chart.Sang., XI. Bd., Nr. 6572, S. 272f. In mehreren Urkunden wird dasselbe Anliegen von 

Stadtbürgern vertreten, z. B. auch in Chart.Sang., XI. Bd., Nr. 6890, S. 631f. Diese in Schwü-
ren bezeugte Forderung scheint mir bereits ein Zeichen beginnender Emanzipation der Stadt-
bürger und eine Loslösung von der geistlichen Gerichtsbarkeit in weltlichen Streitfällen zu 
sein. 

14 P. Oberholzer: Vom Eigenkirchenwesen, S. 84. 
15 P. Oberholzer: Vom Eigenkirchenwesen, S. 86f. 
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unterstellt waren und für die Seelsorge einem Priester anvertraut wurden. 
Seelsorge umfasste damals im Wesentlichen die Spendung der Sakramente 
(Eucharistie, Taufe, Beichte, Sterbesakrament). Im 11. und 12. Jahrhundert 
hatten die meisten Kirchen noch keine fest umrissenen Sprengel, sondern oft 
einander überschneidende Einzugsbereiche. Praktisch führte dies dazu, dass 
viele Leute sich nicht von ihrem eigenen Sprengelpfarrer betreuen liessen, 
sondern näher gelegene Nachbarskirchen besuchten.16 In einer Sammlung von 
Dekreten schrieb Papst Gregor IX. (1227−1241) den Gläubigen vor, die 
Messe beim eigenen Priester zu besuchen. Auch das Begräbnisrecht lag 
fortan allein beim zuständigen Ortspfarrer.17 Der Begriff «Eigenkirchenwe-
sen» ist offenbar erst kurz vor 1900 geprägt worden und definiert nach Ulrich 
Stutz «ein Gotteshaus, das dem Eigentum, oder besser einer Eigenherrschaft, 
derart unterstand, dass sich daraus nicht bloss die Verfügung in vermögens-
rechtlicher Beziehung, sondern die volle geistliche Leitungsgewalt ergab».18 
Kirchen konnten also im Mittelalter «propriae ecclesiae» (Eigenkirchen) eines 
Laien (z. B. eines Grafen), eines Klosters, eines Priesters oder Bischofs (als 
Stifter solcher Kirchen) sein.19 Mithilfe solcher Eigenkirchen verbreitete sich 
das Christentum im Westen relativ rasch. Vom 13. Jahrhundert an machten 
verschiedene Klöster das noch nicht festbegrenzte Nutzungsrecht an solchen 
Kirchen durch die Inkorporation dieser Kirchen geltend.20 «Eine Inkorpora-
tion bedeutete die dauernde Vereinigung eines Gotteshauses mit einer Or-
densniederlassung, einem Dom- oder Stiftskapitel, einem Bischofsitz, einem 
Spital oder einer Universität.»21 

__ 

16 Der Begriff «parrochia» (Pfarrsprengel) erscheint in einer st. gallischen Urkunde erstmals 
am 4.Oktober 1152 (Chart Sang, III. Bd., S. 29, Nr. 908); P. Oberholzer: Vom Eigenkir-
chenwesen, S. 121. 

17 Für die Taufe fehlen entsprechende Vorschriften; P. Oberholzer: Vom Eigenkirchenwesen, 
S. 123. 

18 Zitat aus P. Landau: Art. «Eigenkirchenwesen», in: TRE, 9. Bd., Berlin 1981, S. 399−404, 
hier S. 399. 

19 Der historische Ursprung dieser Einrichtung ist in der Forschung nicht eindeutig geklärt. Der 
Begriff könnte evtl. bereits ein vorchristlich-germanisches Vorbild haben oder bezeichnet 
die Erweiterung von Rechten eines Kirchengründers und seiner Nachkommen im Sinne von 
Privatkirchen (z. B. von Adligen), wie sie bereits schon zur Zeit des Bischofs Caesarius von 
Arles (470/71−542) in Gallien bezeugt sind. 

20 P. Landau: Art. «Eigenkirchenwesen», in: TRE, 9. Bd., Berlin 1981, S. 403. 
21 So definiert Paul Oberholzer den Begriff der Inkorporation (P. Oberholzer: Vom Eigenkir-

chenwesen, S. 128−130, mit Beispielen). 
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Herrschafts- und Ordenswechsel 

Für die Regionen St. Gallen und Appenzellerland war im Mittelalter lange 
Zeit die Herrschaft der Abtei St. Gallen von zentraler, kirchlich-politischer 
Bedeutung. Dies wird auch in verschiedenen Urkunden bestätigt.22 Die Jahr-
hunderte vor, während und nach der Reformation sind gekennzeichnet von 
zahlreichen Herrschaftswechseln: Die Appenzeller, die zu Beginn des 16. Jahr-
hunderts in den Bund der Eidgenössischen Orte aufgenommen wurden, 
konnten sich in ihrem Freiheitsdrang nicht ohne Krieg von der klösterlichen 
Herrschaft lösen. Das Kloster St. Gallen trat 1451 als zugewandter Ort in den 
Bund mit den vier eidgenössischen Schirmorten Schwyz, Luzern, Glarus und 
Zürich; der Abt blieb aber gleichzeitig weiterhin Fürst des Reiches; daher die 
Bezeichnung «Fürstabt». Ein solcher war kurz vor Ausbruch der Reforma-
tionsbewegung Abt Ulrich Rösch (1463−1491), der nicht nur für kloster-
interne Reformen sorgte, sondern auch einen imposanten, geordneten Territo-
rialstaat schuf. Dieser bestand aus der sogenannten Alten Landschaft, dem 
Gebiet zwischen Rorschach und Wil (heute teilweise «Fürstenland»); zudem 
konnte er von den Nachkommen der Grafen von Toggenburg, die damals 
weitab in Raron/VS residierten und ohne Nachkommen waren, das Toggen-
burg kaufen und das Kloster war neben weiter entlegenen Einzelgebieten im 
Besitz von Teilen des unteren und mittleren Rheintales, wo auch die Eid-
genossen noch einzelne Herrschaftsgebiete besassen. Auch im Gebiet Rap-
perswil-Jona und im Sarganserland übte der Fürstabt einen gewissen Einfluss 

__ 

22 So bestätigt z. B. Papst Bonifaz VIII VIII. dem Kloster St. Gallen alle von Päpsten, Königen 
und Fürsten gewährten Freiheiten und Privilegien (Chart. Sang, V. Bd., Nr. 2559 vom 
4. April 1302, S. 54f.). Bischof Heinrich von Konstanz nimmt davon Kenntnis und unter-
stützt eine Papsturkunde von 1248 hinsichtlich der führenden Stellung des Abts von 
St. Gallen (Chart. Sang, V. Bd., Nr. 2652 vom 20. Juni 1306, S. 113). Am 20. Mai 1333 ta-
ten sich zwölf Bischöfe zusammen und erteilten gemeinsam den Besuchern des Klosters 
St. Gallen, all seiner Altäre, Kirchen und Kapellen einen nicht näher bezeichneten Ablass, 
wobei die Altäre einzeln genannt werden (Chart. Sang, VI. Bd., Nr. 3513, S. 154−156). Am 
16. Oktober 1360 sieht sich Papst Innozenz VI. veranlasst, dem Konvent des Klosters 
St. Gallen deutlich zu befehlen, ihren Abt Georg von Wildenstein (Günstling des Papstes!) 
anzunehmen und ihm in jeder Hinsicht zu gehorchen (Chart.Sang., VII. Bd., Nr. 4708, 
S. 521). Derselbe Befehl des Papstes, ihre Treue und Dienstpflicht gegenüber dem Abt zu 
erfüllen, ging gleichentags nicht nur an die Vasallen des Klosters (Chart. Sang, VII. Bd., 
Nr. 4709, S. 521f.), sogar Kaiser Karl IV. wird vom gleichen Papst am gleichen Tag er-
mahnt, Abt Georg und das Kloster bei der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen 
(Chart. Sang, VII. Bd., Nr. 4710, S. 522). 


